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Landkreis Hildesheim
Amt für Kreisentwicklung und Infrastruktur  
Marie-Wagenknecht-Straße 3  
31134 Hildesheim  


E-Mail: beteiligungwind@landkreishildesheim.de  

Stellungnahme zum 1. Entwurf 2026 des Sachlichen Teilprogramms Windenergie für den Landkreis Hildesheim  

Stellungnahme gegen die Planung der Vorranggebiete: 
VR-Wind-Nr. 23 (Bockenem-Ilde / Lamspringe-Evensen), VR-Wind-Nr. 24 (Harplage), VR-Wind-Nr. 25 (Nette-Werder), VR-Wind-Nr. 26 (Bockenem-Bornum), VR-Wind-Nr. 27 (Volkersheim-Schlewecke), VR-Wind-Nr. 28 (Mahlum-Nord), VR-Wind-Nr. 30 (Neuhof)


Begründung: Entsorgung bei Rückbau der Kohlefaserverbundwerkstoffe


Sehr geehrte Damen und Herren,

im Fall des Rückbaus der geplanten Windindustrieanlagen fallen sehr große Mengen an umweltschädlichen Kohlefaserverbundwerkstoffen aus den Rotorblättern an. Prinzipiell werden Kohlefasern aus reinem Kohlenstoff in einer Matrix eingebettet. Je nach gewünschten Eigenschaften kommen für die Matrix verschiedene Kunststoffe, wie Epoxidharze, Thermoplaste oder auch gummielastische Polymere zum Verbund hinzu. Eine technische Trennung beim Rückbau ist nicht mehr möglich, sondern nur die thermische Entsorgung. Die Kosten einer derartig umweltschädlichen Entsorgung sind in den Planungen der Windindustrie nicht berücksichtigt. 

Ebenso wird der Eindruck erweckt, es handele sich bei den Kohlefasern um Naturrohstoffe. Stattdessen werden diese Materialien aufwendig aus Erdöl- und Kohleverbindungen hergestellt und tragen zur Umweltgefährdung bei. Schließlich sind diese Materialien brennbar. Im Brandfall entwickelt sich giftiger Rauch und Nanopartikel und Fasern, die stark gesundheitsgefährdend sind. Im Fall eines Brandes verändern sich Carbonfasern bei Temperaturen von mehr als 650°C und erreichen eine kritische Größe, die in die Lunge eindringen kann. Damit steht das Material nach den Kriterien der Weltgesundheitsorganisation WHO im Verdacht, Krebs zu erregen. 

Diese Aspekte wurden im Planentwurf nicht berücksichtigt. Der Planentwurf ist daher unsachgemäß, fehlerhaft und als unvollständig zurückzuweisen. 

Ich bitte Sie um eine schriftliche Stellungnahme zu meiner Stellungnahme an meine o.a. Adresse.

Mit freundlichen Grüßen


